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Vizepräsident Recht 
 
Amtliche Bekanntmachung 
von Satzungsänderungs-
Beschlüssen des DHB-
Bundestages am 24.09.2011 
 
Der DHB-Bundestag hat am 
24.09.2011 in Wiesbaden folgen-
de Satzungsänderungs- Be-
schlüsse gefasst, welche auf der 
Seite „RECHT“ der Homepage 
des Handballverbandes Westfalen 
(www.handballwestfalen.de) un-
ter „Aktuelles“ und auf der Ho-
mepage des DHB eingesehen und 
heruntergeladen werden können. 
Die Beschlüsse treten gemäß § 
54 der DHB-Satzung mit dieser 
Veröffentlichung bedingt und mit 
der Eintragung im Vereinsregis-
ter uneingeschränkt in Kraft (s.a. 
§ 27 Abs. 2 DHB-Satzung). Die 
Anmeldung zum Vereinsregister 
ist am 26.10.2011 erfolgt. 

Jahnke 
 

Bezirk Süd 
 
 
 
Kreis Hellweg 
 
 
Vorsitzender 
 
Der Kreis Soest, die Landrätin, 
hat mit Datum vom 8. Juni 2011, 
Geschäftszeichen: 40.01.0949-
40, dem Soester TV bestätigt, 
dass in der kreiseigenen Sport-
halle des Börde-Berufskollegs, 
die Nutzung von Haftmitteln er-
laubt ist. Die entsprechende Be-
scheinigung liegt dem HK Hell-
weg vor. 

Hubeny 
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Sportartikel für Spieler,  
Trainer, Schiedsrichter  

und Betreuer 
 

Konditionen und  
Informationen  

Mail an:  
info@wespe-handball.de 



Bestellformular siehe WH33 und auf der Homepage des HVW 


